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1   Einleitung
Der Fischotter (Lutra lutra) galt bis vor kurzer 
Zeit in weiten Teilen Deutschlands als ausgestor-
ben. Inzwischen befindet sich die Art wieder in 
der Ausbreitung und ist längst zum Symbol einer 
naturnahen und lebendigen Flusslandschaft 
avanciert.
Als größter einheimischer Marder besiedelt der 
Fischotter sowohl Land- als auch Wasserhabi-
tate. Der Fischfresser wurde jedoch lange als 
Nahrungskonkurrent des Menschen sowie als 
Pelzlieferant bejagt. Auch die sich häufenden 
Eingriffe in seinen Lebensraum, wie zum Beispiel 
durch Flussregulierung oder Verschmutzung von 
Gewässern führten zu einem starken Bestands-
rückgang des Otters. Dies brachte ihm die frag-
würdige Ehre eines Rote Listen Platzes (Katego-
rie 1 – Vom Aussterben bedroht) und der Listun-
gen in den Anhängen II und IV der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie ein. Durch den Schutz des 
Fischotters konnten in den letzten Jahren wieder 
positive Bestandsentwicklungen vermerkt wer-
den. In Deutschland sind die größten Bestände 
hauptsächlich im Nordosten (Mecklenburg–Vor-
pommern, Brandenburg, Sachsen) zu finden. Von 
dort aus breitet sich die Art weiter in den Westen 
des Landes aus. Trotz seiner Rückkehr ist der 
Fischotter weiterhin gefährdet. Dabei sind vor 
allem die Bundesländer mit einer vitalen Fisch-
otterpopulation in der Verantwortung, den 

Schutz und die Ausbreitung des Otters zu unter-
stützen. Sachsen ist eines dieser Bundesländer. 
Im Jahr 1999 wurde der Fischotter hier noch als 
„Vom Aussterben bedroht“ klassifiziert. Aktuell 
gilt er durch seine bereits positive Bestandsent-
wicklung nur noch als „Gefährdet“ (zöphel et al. 
2015). Der Alttierbestand wird auf 400 bis 600 
Individuen geschätzt. Dabei liegt das Hauptver-
breitungsgebiet in der Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft (LfULG 2018). Weitere Nach-
weise liegen aber auch für die südliche Oberlau-
sitz, die Sächsische Schweiz, das Osterzgebirge 
und das mittel- und westsächsische Tief- und 
Hügelland vor. Sachsen hat somit eine überregi-
onale Verantwortung für den Erhalt des ge-
schützten Fischotters (LfULG 2018). 
Bedroht ist der Fischotter heute hauptsächlich 
durch Lebensraumzerschneidungen beziehungs-
weise eine Fragmentierung der Landschaft. Eine 
große Problematik stellen dabei Brücken ohne 
Querungshilfen dar, denn Fischotter passieren 
Brücken nur trockenen Fußes. Ist jedoch kein 
natürlicher Uferrandstreifen vorhanden, so 
scheut sich der Otter die Brücke zu durchwan-
dern und ist somit auf den Wanderrouten in 
seiner Ausbreitung behindert. Gefährdet wird der 
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Hallo Nachbar! Ahoj sousede!  
Das sächsisch-tschechische  
Kooperationsprojekt „Lutra lutra“ zum  
Schutz des Fischotters (2017 – 2020) 
Anna M. Wolf, Berit Künzelmann, Heike Panzner, Jan Schimkat, Madlen Schimkat,  
Uwe Stolzenburg, Marit Deumlich

Abb. 1: Fischotter-Paar (Präparate)
Foto: NSI Dresden e. V., U. Stolzenburg
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zusammen.
Die länderübergreifende Zusammenarbeit soll 
nun der Bestandsermittlung und -stärkung der 
böhmischen und sächsischen Fischotterpopula-
tionen dienen. Gefördert wird das Projekt durch 
das Kooperationsprogramm zur Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 
dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen 
Republik 2014 – 2020 mit Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung der Eu-
ropäischen Union.
Der Fischotter ist in Tschechien durchaus ähnli-
chen, im Detail aber doch verschiedenen Lebens-
bedingungen ausgesetzt wie in Sachsen. Offen-
bar gibt es eine enge Migrationsbeziehung der 
Otter zwischen den beiden Ländern. Der Lebens-

Otter zusätzlich, da er bei undurchquerbaren 
Brücken versucht, die Hürde über die Straße zu 
passieren (DUH 2015). Daher sind mehr als 50 
Prozent der Fischotterverluste in Sachsen durch 
Kollisionen mit Fahrzeugen begründet (LfULG 
2018, NABU SachSen 2018).
Es sollte folglich das Ziel sein, aktuelle Gefähr-
dungsstellen des Fischotters zu erfassen und 
zerstörte Lebensräume wiederherzustellen.

2   Sächsisch–Tschechische Kooperation
In dem seit Oktober 2017 genehmigten Projekt 
„Lutra lutra“ arbeitet das Naturschutzinstitut 
Region Dresden e. V. mit den tschechischen Kol-
legen aus dem Verein ALKA Wildlife in Lidér̆ovice 
und aus dem Museum der Stadt Ústí nad Labem 

Abb. 2: Karte der als Wanderkorridore für Fischotter besonders geeigneten Fließgewässer (- abschnitte) im Unter-
suchungsbiet in Sachsen (Quelle der Kartengrundlage: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN))

genetische Variabilität und der Genfluss zwi-
schen einzelnen Subpopulationen analysiert 
werden. Abgeleitet von den Ergebnissen der 
Untersuchungen soll außerdem ein Maßnahmen-
katalog für die Umsetzung praktischer Maßnah-
men zur Stärkung und Sicherung von Fischot-
terhabitaten erarbeitet werden, der dann Besit-
zern und Behörden zur Verfügung gestellt wird.
Ergebnisse des Projektes werden insbesondere 
Beschreibungen und Bewertungen geeigneter 
Habitate und Wanderkorridore, Vorkommens-
schwerpunkte sowie Gefahrenstellen und Vor-
schläge für deren Entschärfung sein. Zudem 
werden die Erkenntnisse zur gegenwärtigen 
Verbreitung des Fischotters, seiner genetischen 
Variabilität und Populationsstruktur im Unter-
suchungsgebiet zusammengestellt.
Weiterhin soll durch eine intensive Zusammen-
arbeit von Fachleuten, interessierten Bürgern 
und Initiativen (Umweltschutz- und Natur-
schutzvereine, Grundstückseigentümer und an-
dere) verbunden mit einer breitenwirksamen 
Öffentlichkeitsarbeit das Bewusstsein für den 
Fischotter geweckt und das Verständnis für not-
wendige Schutzmaßnahmen gefördert und an-
geregt werden.
Durch das Projekt soll es langfristig zu einer 
deutlichen Stabilisierung der Fischotterpopula-
tion im grenzüberschreitenden Raum kommen.

4   Erste Schritte
Für die Untersuchungen zur Verbreitung und Le-
bensraumeignung des Fischotters wurden grenz-
überschreitende Bach- und Flusslaufsysteme für 
das Projekt ausgewählt, deren Bäche und Flüsse 
als Wanderkorridore zwischen Sachsen und dem 
Kreis Ústí in Frage kommen (Abb. 2). 
Die besonders für die grenzüberschreitende 
Wanderung geeigneten Bach- und Flussläufe 
lassen sich in verschiedene Kategorien untertei-
len. Zum einen wurden Bäche, vor allem im 
Westteil des Untersuchungsgebietes ausgewählt, 

raum der böhmischen Fischotterpopulation liegt 
vorwiegend im tschechischen Teil des Erzgebir-
ges und im Erzgebirgsvorland. Dieses wird von 
Wasserläufen des Gebirgs- und Vorgebirgsraums 
durchzogen. Problematisch sind das geringe 
Nahrungsangebot dieser Gewässer sowie die 
hohe Umweltbelastung der Tieflandflüsse, die 
von Agrar- und Industrielandschaften sowie von 
aktiven und aufgegebenen Braunkohltagebauen 
umgeben sind. Dieser Lebensraum bietet nur 
einem geringen Anteil der böhmischen Fischot-
terpopulation eine Lebensgrundlage. Die böhmi-
sche Fischotterpopulation besitzt nach bisheri-
gem Kenntnisstand nicht die für ihren eigenen 
Erhalt notwendige hohe Fortpflanzungs- und 
Überlebensrate. Daher kann ihr mittel- und lang-
fristiges Überleben wahrscheinlich nur durch die 
ständige Immigration neuer Einzeltiere aus den 
Nachbargebieten, vermutlich insbesondere aus 
dem Süden Sachsens, gesichert werden. Andere 
Populationen weisen nämlich nur einen sehr 
eingeschränkten Kontakt zur südböhmischen 
Population auf. Dies ist zum einen durch weite 
Entfernungen und zum anderen durch die Ab-
hängigkeit von Flusssystemen begründet. Daher 
ist die Verbindung der nordtschechischen Popu-
lation zum Gebiet Südsachsens von grundlegen-
der populationsökologischer Bedeutung. Eine 
grenzübergreifende Kooperation ist somit für 
den Erhalt der tschechischen Fischotterpopula-
tion essentiell.

3   Projektziele
Ein wesentliches Projektziel besteht in der Be-
standsermittlung und darauf aufbauend der 
Stärkung grenzübergreifender Fischotterpopu-
lationen. Dafür sollen qualifizierte Kartierungen 
und Biotopbewertungen der Fischotterhabitate 
erstellt werden. Ein besonderes Augenmerk fällt 
dabei auf die Biotopverbundfunktion von Fließ-
gewässern und der Identifikation von Gefahren-
punkten für den Fischotter. Weiterhin soll die 
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Abb. 5: Brücke ohne Uferstreifen oder Bermen stellt 
eine Gefährdung für wandernde Otter dar.
Foto: NSI Dresden e. V., R. Lott

Abb. 3: Losung Kategorie 1 (ganz frisch)
Foto: NSI Dresden e. V., R. Lott

Abb. 4: Brücke mit beidseitigem Uferstreifen 
Foto: NSI Dresden e. V., R. Lott

deren Quellgebiete weit auf tschechischer Seite 
liegen und von denen weite Abschnitte als 
Grenzbäche ausgeprägt sind. Dazu zählen Flöha, 
Pöhlbach, Schwarze Pockau, Natzschung und 
Schweinitz. Weiterhin sollen Fließgewässer un-
tersucht werden, deren Quellgebiete in Grenz-
nähe liegen, beziehungsweise die Grenze queren. 
Diese sind hauptsächlich in der Osthälfte des 
Untersuchungsgebietes zu finden. Dabei handelt 
es sich um Biela, Gottleuba, Müglitz, Weißeritz 
und die Freiberger Mulde. Zudem werden Bäche 
betrachtet, die zwar nicht in den Kammlagen des 
Erzgebirges entspringen, jedoch in ihren Quell-
gebieten eine räumliche Nähe zu Bächen haben, 
die bis in die Grenzregion reichen. Das sind unter 
anderem Bobritzsch und Gimmlitz. Es ist davon 
auszugehen, dass diese Bäche ebenfalls geeig-
nete Wanderrouten darstellen.
Auch die rechtselbisch gelegene Wesenitz soll 
im Rahmen der Untersuchungen betrachtet wer-
den. Da sie Kontakt zu den südwestlichen Teilen 
der Oberlausitz hat, stellt sie eine enge Verbin-
dung zum Hauptverbreitungsgebiet des Fisch-
otters in Sachsen dar und ist somit ein essenti-
elles Bindeglied.
Insgesamt soll so eine Gesamtstrecke von 833 
km Fließgewässerlänge betrachtet werden, um 
ein repräsentatives Bild über potenzielle Ausbrei-
tungskorridore des Fischotters zwischen den 
Gebieten Sachsens und des tschechischen Krei-
ses Ústí zu erhalten. Die ausgewählten Fließge-
wässer werden im Projektzeitraum jährlich auf 
Nutzungsspuren des Fischotters, wie beispiels-
weise Kotspuren und Trittsiegel, untersucht  
(Abb. 3). Dafür werden vor allem mögliche Aus-
breitungsbarrieren (unter anderem Brücken, 
Verrohrungen, Wehre) kontrolliert (Abb. 4) sowie 
die Art der Böschungsbefestigung dokumentiert. 
Weiterhin werden die untersuchten Ausbrei-
tungsbarrieren hinsichtlich ihrer Gefährdung für 
querende Otter eingestuft. Ausschlaggebend 
sind hierbei Merkmale wie die Art der Ausbrei-

1 (ganz frisch), Markierungsflüssigkeit sowie 
Losungen unterschiedlicher Kategorien an einem 
Ort vorgefunden wurden. In Abbildung 6 sind 
beispielhaft für einen Teil der bisher untersuch-
ten Gewässer die Eignungen für das genetische 
Monitoring kartografisch dargestellt.
Auch die unterschiedlichen Gefährdungsgrade 
der Ausbreitungsbarrieren für wandernde Fisch-
otter wurden bewertet. Von den 312 untersuch-
ten Kreuzungsstellen wurde bislang für 43 Stel-
len eine hohe Gefährdung (13,7 Prozent) festge-
stellt (siehe Abbildung 7). Dies ist oftmals der 
Fall, wenn keine natürlichen Uferstreifen oder 
Bermen vorhanden sind und der wandernde 
Fischotter die Ausbreitungsbarriere nur passieren 
kann, indem er den Weg über die Straße nimmt. 
Je stärker die Straße frequentiert wird (beispiels-
weise hohe Frequentierung bei Bundesstraßen), 

tungsbarriere, das Vorhandensein von Uferrand-
streifen oder Bermen sowie der querende Stra-
ßentyp (Abb. 5). 

5   Erste Ergebnisse
Zwischen Oktober 2017 und Februar 2018 wur-
den auf sächsischer Seite bereits an allen Bach- 
und Flussläufen des Untersuchungsgebietes 
Erfassungen durchgeführt. Insgesamt wurden 
dabei bisher 312 Kreuzungsstellen (beispiels-
weise Brücken) untersucht. An 136 dieser Kreu-
zungsstellen (43,6 Prozent) wurde Fischotterlo-
sung verschiedener Kategorien (sehr frisch, 
frisch oder alt) vorgefunden. Anhand der Lo-
sungsfunde wurde anschließend eingeschätzt, 
ob sich die jeweilige Kreuzungsstelle für das 
weitere genetische Monitoring eignet. Aus-
schlaggebend ist dabei, ob Losung der Kategorie 

Abb. 6: Geeignete Orte für das genetische Monitoring entlang untersuchter Bachläufe (Quelle der Kartengrundlage: 
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN))



64 | | 65

ottergerechte Ausgestaltung von Pufferstreifen 
entlang von Gewässern und die Revitalisierung 
von Teichen. Ziel ist es, in einem ersten Umset-
zungsschritt, zwei bis drei Hektar Fläche für 
solche Maßnahmen des Fischotterschutzes mo-
dellhaft umzusetzen.

Ausblick
Im Laufe des Jahres werden die Untersuchungen 
der Flüsse und Bachläufe fortgeführt. Weiterhin 
soll mit dem genetischen Monitoring an ausge-
wählten Kreuzungsstellen begonnen werden. Dabei 
sollen auch Wildtierkameras zum Einsatz kommen.
Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil der Projektarbeit. Diese umfasst vor 
allem die Information für Betroffene (wie Angler, 
Grundstücksbesitzer), politische Entscheidungs-
träger sowie die breite Öffentlichkeit. 

desto höher ist auch das Kollisionsrisiko des 
Fischotters mit Fahrzeugen und entsprechend 
hoch ist die Gefährdung der Kreuzungsstelle. 
An den als „hoch gefährdet“ gekennzeichneten 
Ausbreitungsbarrieren können in den folgenden 
Projektschritten Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation des Fischotters ansetzen. Wirksame 
Maßnahmen im Fischotterschutz wären bei-
spielsweise Querungshilfen, die Entwicklung 
eines durchgängigen Gewässernetzes im Sinne 
einer ökologischen Gewässerentwicklung sowie 
die Lebensraumaufwertung von Land- und Tritt-
steinbiotopen. Im Rahmen des Projektes soll 
erarbeitet werden, welche dieser Maßnahmen 
eingeplant werden und wie diese kurz- oder zu-
mindest mittelfristig umgesetzt werden können. 
Mögliche Maßnahmen wären beispielsweise der 
Einbau von Otterbermen, die Anlage und fisch-

Abb. 7: Anteil bisher untersuchter Kreuzungsstellen mit hoher Gefährdung (n=43). (Quelle der Kartengrundlage: 
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN))

Das Kooperationsprojekt „Lutra lutra“ ist auf drei 
Jahre angelegt und wird bis ins Jahr 2020 fort-
geführt.
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Abb. 8:  Gelobtbach Markierung mit Fischschuppen und Gräten
Foto: NSI Dresden e. V., U. Stolzenburg
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